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OLG Hamm: Dürfen Eltern ihr Kind sterben lassen? 
 
OLG Hamm, Beschl. v. 24.05.07 (Az. 1 UF 78/07) 
 
 
Anmerkung: 
 
Anlässlich eines aktuellen Blog-Eintrages v. O. Tolmein  
 
Wenn Kinder sterben... was helfen Patientenverfügungen? 
 
v. Oliver Tolmein 
 
Quelle: FAZ-Community/BLOG-Eintrag v. 26.03.09 >>> http://faz-
community.faz.net/blogs/biopolitik/archive/2009/03/26/wenn-kinder-sterben-helfen-
patientenverfuegungen.aspx <<< (html) 
 
darf ich auf den nachfolgenden Beschluss des OLG Hamm verweisen und Sie einstweilen mit 
Ihren Gedanken hierzu alleine lassen.  
 
Es ist beabsichtigt, den Beschluss in Kürze zu rezensieren. 
 
 
Aus den Gründen: 
 
I. 
 
Das Familiengericht hat den Beschwerde-
führern mit dem angefochtenen Beschluss 
einen Teil der elterlichen Sorge für ihre 
Tochter K entzogen, nämlich das Aufent-
haltsbestimmungsrecht und die Gesund-
heitsfürsorge, und eine Pflegschaft einge-
richtet. Zur Begründung hat es im wesent-
lichen ausgeführt, die Absicht der Eltern, 
lebenserhaltende medizinische Maßnah-
men bei K und ihre künstliche Ernährung 
beenden zu wollen mit der Konsequenz, 
dass das Kind sterbe, gefährde das Kin-
deswohl und überschreite den ihnen zuzu-
billigenden Ermessensspielraum. Ob und 
inwieweit künftig eine Wiederherstellung 
zumindest insoweit möglich sein werde, 
dass dem Kind zumindest eine basale Teil-
habe am Leben ermöglicht werden könne, 
sei offen. Wegen des zugrundeliegende 
Sachverhalts und der vollständigen Gründe 

wird auf den angefochtenen Beschluss Be-
zug genommen.  
 
II. 
 
Dagegen wenden sich die Eltern mit ihrer 
form- und fristgerecht eingelegten und 
begründeten befristeten Beschwerde, mit 
welcher sie die Zurückübertragung der 
gesamten elterlichen Sorge erstreben. Sie 
verteidigen ihre Absicht, K sterben zu 
lassen. Im Einzelnen führen sie u.a. aus: 
 
"K befindet sich im apallischen Syndrom, 
welches nach sicherer ärztlicher Bewer-
tung irreversibel ist. Dies bedeutet nach 
schulmedizinischem Konsens, dass sie für 
immer ohne Bewusstsein ist und für immer 
kognitive Denkvorgänge der Großhirnrin-
de unmöglich sind, weil für diese eben eine 
Funktion der Großhirnrinde (Pallium) 
notwendig ist, welche bei K irreversibel 
geschädigt ist (a-pallisch). Selbstverständ-
lich reagiert K auf verschiedene Reize. 
Dies wird von Strukturen des Gehirns un-
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ter der Großhirnrinde (basale Strukturen) 
geleistet. Infolge der Schädigung leidet K 
an schwersten Spastiken aller vier Quad-
ranten des Körpers (Tetraspastik). Da-
durch ist K völlig steif und es hat sich so-
gar die Wirbelsäule verdreht. Der Zustand 
hat sich in den letzten Wochen tendenziell 
verschlechtert. Sie kann nur für den Au-
ßenstehenden mangels Schmerzsymptoma-
tik einen Eindruck des Zufriedenseins ver-
mitteln, den K mangels Funktion der 
Großhirnrinde selbst jedoch nicht bewusst 
empfinden kann. Damit wird eine Zufrie-
denheit auf basaler Wahrnehmungsebene 
postuliert. Nach außen zeigt sich lediglich 
eine Symptomlosigkeit, die nicht mit Zu-
friedenheit gleichzusetzen ist. Um K aber 
symptomlos zu machen, bedarf es einer 
noch intensiveren Medikamentengabe (ggf. 
auch über die "Spastikpumpe"), wonach 
selbst Ks basale Reaktionen mehr oder 
weniger zum Erliegen kommen würden. So 
ist K schon in den letzten Wochen prak-
tisch nur noch im Tiefschlaf zu halten. So 
würde ihr weiteres Leben aussehen. 
 
K liegt so lange nicht im Sterben, solange 
die infolge der Großhirnzerstörung verlo-
ren gegangene Fähigkeit der natürlichen 
Aufnahme von Flüssigkeit und Nahrung 
durch Infusion kalorischer Flüssigkeit über 
die PEG (Perkutane endoskopische 
Gastrostomie -Ernährungssonde durch die 
Bauchdecke direkt in den Magen) substitu-
iert wird. So lange werden voraussichtlich 
Nieren, Herz und Lunge - und damit der 
Kreislauf - "funktionieren". Ohne den Er-
halt dieser lebenswichtigen Körperfunktio-
nen wäre längst der Tod eingetreten. Ks 
verbliebene Körperfunktionen können noch 
jahrelang künstlich erhalten werden. 
Die lebenserhaltende Zufuhr von kalori-
scher Nahrung über die PEG ist eine medi-
zinische Behandlung (BGH NJW 1995, 204 
ff und Grundsätze der Bundesärztekammer 
zu ärztlichen Sterbebegleitung). Jede ärzt-
liche Behandlung ist invasiv, tatbestands-
mäßig damit eine Verletzung der körperli-
chen Integrität, so auch die PEG. 
 

Zu ihrer Rechtfertigung bedarf es nach 
herrschendem Medizinrecht kumulativ der 
ärztlichen Indikation und der Zustimmung 
des Patienten. 
 
Die Grundsätze der Bundesärztekammer 
von 2004 halten beim Apalliker grundsätz-
lich eine lebenserhaltende Ernährungsthe-
rapie für indiziert, allerdings unter Beach-
tung seines Willens. Erst bei Hinzutreten 
weiterer negativer Entwicklungen über das 
alleinige Andauern des Wachkomas hinaus 
käme eine Beendigung in Frage. K leidet 
"neben" dem apallischen Syndrom an 
kaum mehr zu beherrschenden Spastiken. 
Die Universitätsklinik E hat vor wenigen 
Tagen zum zweiten Mal die Indikation für 
eine Installation einer "Spastikpumpe" 
(Baclofen-Perfusor) verneint und das Kind 
erneut ohne diese Pumpe zurück in die 
KinderReha-Klinik geschickt, weil die Ärz-
te sich bei Abwägung von Nutzen und Risi-
ken kein Benefit für K erwarten. Damit 
haben wir vorliegend nicht nur das Wach-
koma sondern auch ein Kind, das pausen-
los schreit und krampft und insoweit nicht 
einmal sicher zu therapieren ist. 
Unter all diesen Umständen ist bereits die 
Indikation für eine weitere lebenserhalten-
de Therapie höchst fraglich. 
 
Bei minderjährigen Kindern haben die 
Eltern das Recht, für das Kind die Zustim-
mung zu einer ärztlichen Behandlung zu 
erklären oder zu verweigern. Angesichts 
des Alters von K von nur vier Jahren be-
darf es keiner vertiefenden Betrachtung, 
dass die Eltern dabei mit wachsender Reife 
die eigenen Wünsche des Kindes zu beach-
ten haben. Den Eltern steht es gemäß Arti-
kel 6 II 1 GG als natürliches Recht und als 
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht zu, 
für ihr Kind Entscheidungen über die Zu-
führung zu ärztlicher Behandlung zu tref-
fen. So wie das Grundgesetz diese Aufgabe 
allein den Eltern überträgt und diesem 
eigenen Entscheidungsrecht der Eltern 
Verfassungsrang einräumt, so richtet das 
Grundgesetz in Artikel 6 II 2 aber auch das 
Wächtertum der staatlichen Gemeinschaft 
ein. Dieses Wächteramt übt die Familien-
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gerichtsbarkeit aus, indem sie die Wohl-
schranke des § 1666 BGB zu prüfen hat. 
 
Rechtsfehlerhaft hat das Amtsgericht die 
Ausübung der elterlichen Sorge nach der 
Rechtsprechung zu Betreuerentscheidun-
gen bewertet. Mit der Heranziehung dieser 
Rechtsprechung verkennt das Amtsgericht, 
dass den Eltern für K ein verfassungsmä-
ßig garantiertes Grundrecht zusteht, eine 
Entscheidung für K nach ihrer eigenen 
elterlichen Wertewelt zu treffen. Sie dürfen 
aktuell für K so entscheiden, wie sie auch 
aktuell über ihre eigene Behandlung ent-
scheiden dürfen. Dies ist der Kerngehalt 
des Grundrechtes des Artikel 6 GG. Das 
Grundgesetz schützt weitestgehend die 
Werteordnung der Familie. 
Dieses Grundrecht findet folglich seine 
Grenzen nur im objektiven Wohl des Kin-
des. Nun zeigt alle Rechtsprechung zu Be-
handlungsabbruch, Zulassen des Sterbens 
und Beachtung einer Patientenverfügung, 
dass längst nicht mehr gilt, dass das Zulas-
sen des Sterbens per se dem Wohl eines 
Menschen widerspricht. Diese gewandelte 
allgemeine Wertvorstellung ist Folge der 
heutigen Möglichkeiten der Medizin, 
menschliches Leben in früher ebenso un-
bekanntem wie ungeahntem Ausmaß künst-
lich zu verlängern und damit das Sterben 
auch bei an sich unumkehrbar tödlichen 
Krankheitsverläufen beliebig hinauszu-
schieben.  
Die Eltern haben sich entschieden, K ster-
ben zu lassen, indem die künstliche Le-
benserhaltung durch die derzeitige Ernäh-
rungstherapie beendet wird. Ks Sterbevor-
gang soll palliativmedizinisch so therapiert 
werden, dass sie nach ärztlichem und 
menschlichem Ermessen nicht einmal über 
basale Wahrnehmungen Leid empfinden 
kann. 
Das Zulassen des symptomfreien Sterbens 
widerspricht nicht dem Wohl von K. Zum 
einen schildert die angefochtene Entschei-
dung eindrucksvoll die denkbar schwerste 
Gesundheitsschädigung, die ein Mensch 
erleiden kann. Zum anderen ist auszu-
schließen, dass sich an diesem Zustand 
jemals etwas Gravierendes ändert. 

 
Einziges Therapieziel soll das Erreichen 
der Schmerzlosigkeit unter Inkaufnahme 
der weitgehenden Reduzierung selbst ba-
saler Reaktionsfähigkeiten sein. Es soll 
also das Empfinden des Schmerzes durch 
das gänzliche Ausschalten von letzten 
Empfindungsmöglichkeiten des allein funk-
tionierenden Stammhirns ausgeschlossen 
werden. Damit entfallen aber auch die 
letzten Argumente für eine Lebenserhal-
tung des Kindes, nämlich das wenigstens 
basale Teilnehmen an der Umwelt. 
 
Es geht in diesem Verfahren nicht darum, 
staatlich zu entscheiden, ob das Leben ei-
nes solchermaßen leidenden Wachkomapa-
tienten lebenswert oder lebensunwert ist. 
Es geht in diesem Verfahren alleine darum, 
ob die Eltern mit der Entscheidung, K 
sterben zu lassen, ihren verfassungsrecht-
lich geschützten Entscheidungsspielraum 
überschritten haben." 
 
III. 
 
Der Amtspfleger und das beteiligte Ju-
gendamt verteidigen die angefochtene 
Entscheidung. Er führt aus, dass K in der 
15. Kalenderwoche im Universitätsklini-
kum E die beschriebene sog. Spastik-
Pumpe implantiert bekommen habe. Die 
tägliche Dosis werde derzeit gesteigert, bis 
die Therapeutisch notwendige Dosis ge-
funden sei. Wann dies der Fall sei, sei 
nicht abzusehen. Die Spastiken seien zwi-
schenzeitlich teilweise entschärft worden, 
so dass K ruhiger wirke. Das sei jedoch ein 
rein symptomatischer Erfolg. Die Kontrak-
turen der Sprunggelenke seien irreversibel 
und nur durch operative Verlängerung der 
Sehnen zu beheben. Weil K derzeit im 
Wachzustand Klagelaute von sich gebe, 
erhalte sie zusätzlich Morphium, Diazepam 
und andere Sedierungsmittel.  
 
Kontakt zur Umwelt nehme K nach wie 
vor nicht auf. Damit sei nach übereinstim-
mender Einschätzung der Mediziner auch 
nicht mehr zu rechnen. Aus seiner Sicht als 
Amtspfleger sei indessen ungeklärt, ob und 
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inwieweit die medizinischen Maßnahmen 
K Linderung verschaffen und sie befähigen 
könnten, künftig auf nonverbaler Ebene 
Kontakt zu ihren Eltern aufzunehmen. 
Deshalb erachte er sowohl die Durchfüh-
rung einer mündlichen Verhandlung als 
auch die Einholung eines Sachverständi-
gengutachtens für erforderlich. 
 
IV. 
 
Das Rechtsmittel der Eltern hat Erfolg 
und führt zur Aufhebung des angefoch-
tenen Beschlusses und - klarstellend - 
zur Verfahrenseinstellung.  
 
Der Senat hat keinerlei Grund für die 
Annahme, dass die Eltern hier ihre El-
ternverantwortung missbräuchlich 
wahrnehmen könnten und schuldlos 
oder gar schuldhaft i.S.v. § 1666 BGB 
versagt hätten. 
 
In tatsächlicher Hinsicht geht der Senat, 
wie vor ihm das Amtsgericht und die Be-
schwerdeführer, vom selben Sachverhalt 
aus.  
 
Dieser ist abschließend aufgeklärt und lässt 
hinsichtlich der maßgeblichen Diagnose 
und auch der Prognose keinen weiteren 
Aufklärungsbedarf erkennen. Eine Kon-
taktaufnahme im Sinne einer bewussten 
Willensbestätigung oder auch nur als Zei-
chen vorhandenen Bewusstseins lässt sich 
nach gegenwärtigen Erkenntnisstand und 
dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
mit Sicherheit ausschließen.  
 
Das gilt auch für eine Kommunikation 
auf "nonverbaler Ebene", soweit damit 
irgendeine Bewusstseinsbetätigung ge-
meint ist. Soweit damit aber nur reflexarti-
ge Reaktionen auf eingebrachte körperli-
che Reize gemeint sind, sind diese nach 
zutreffender Ansicht aller Beteiligter auch 
weiterhin möglich, aber als reine Stamm-
hirnfunktionen keine geeigneten Anzei-
chen für Reste von Bewusstsein.  
 

Soweit der Amtspfleger in seiner Stellung-
nahme die Möglichkeit zu einer Wieder-
herstellung der Fähigkeit Ks zu einer Kon-
taktaufnahme unterstellt, geht er von fal-
schen Voraussetzungen aus. Der Senat hat 
daher kein weiteres Gutachten für erforder-
lich gehalten. Auch die Durchführung ei-
nes Termins zur mündlichen Verhandlung 
war nicht geboten. Das Amtsgericht hat die 
Beteiligten mündlich angehört. Wesentli-
che neue Tatsachen sind seither nicht ein-
getreten.  
 
In rechtlicher Hinsicht lassen sich die 
Voraussetzungen für einen - auch nur 
partiellen - Sorgerechtsentzug gem. §§ 
1666, 1666a BGB nicht feststellen.  
 
Die Eltern haben, ausgehend von zutref-
fenden tatsächlichen Gegebenheiten und in 
Kenntnis ihrer Rechte, Pflichten und ihrer 
Verantwortung, eine nach bürgerlichem 
Recht und verfassungsrechtlich garantiert 
zuvörderst ihnen zukommende Entschei-
dung nach reiflicher Überlegung getroffen. 
Anhaltspunkte für einen Sorgerechtsmiss-
brauch liegen nicht vor. Maßstab ist inso-
weit nicht, ob ein anderer Entscheidungs-
träger ein ihm zustehendes Ermessen mög-
licherweise anders ausgeübt hätte. Jeden-
falls wäre das Ermessen nicht zwingend 
anders auszuüben. 
 
Ein Sorgerechtsmissbrauch ergibt sich 
insbesondere auch nicht unter dem Ge-
sichtspunkt, dass die Entscheidung der 
Eltern möglicherweise oder sogar wahr-
scheinlich – vorbehaltlich einer eventuell 
erforderlich werdenden Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts - den Tod Ks zur 
Folge hätte. In ihrer konkreten Situation 
ohne die Perspektive einer Besserung ihrer 
gesundheitlichen Situation, ohne nach me-
dizinischem Ermessen greifbare Wahr-
scheinlichkeit der Wiedererlangung ir-
gendeiner Bewusstseinsfunktion und ein-
hergehend mit weiteren irreversiblen, wenn 
auch nur auf basaler Ebene als schmerzhaft 
erlebten, gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, die nur durch weitere invasive 
Eingriffe gemildert werden können, er-
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scheint dem Senat auch aus Sicht des Kin-
deswohls im Lichte des mit Verfassungs-
rang ausgestatteten Rechts auf eine men-
schenwürdige Behandlung die Entschei-
dung, einer Fortsetzung der lebenserhal-
tenden Maßnahmen nicht weiter zustim-
men zu wollen, als einfühlbar und das 

Kindeswohl wahrend. Der terminale 
Charakter dieser Entscheidung ist hier 
und für sich allein kein Grund, anstelle 
der Eltern einen Pfleger mit derselben 
Frage zu betrauen. 
 
(…) 

 
 
 

Querverweis: 
 
Vgl. dazu auch die Rezension von R. Roßbruch zum vorliegenden Beschluss,  
in PflR 12/2007, S. 594 ff. mit zustimmender Anmerkung  
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